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Entsorgungshöfe 

 
Bauschutt/Inertstoffe (max. 100 l)
Mengen grösser als 100 l bei der RESAG, Riedbachstrasse 230, 
3020 Bern, entsorgen.

• Glasschalen, Vasen
• Geschirr, Schüsseln
• Blumentöpfe, Pflanzenerde

• Spiegel, Fensterscheiben
• Ziegelsteine, Betonreste
• Backsteine, Keramik

Sonderabfälle/Gift
Für Kleingewerbe nur auf Voranmeldung über 031 970 94 44 

• Akkus, Batterien, 
Autobatterien

• Chemikalien
• Energiesparlampen
• Farben, Lacke
• Feuerlöscher
• Fotochemikalien
• Frostschutz
• Fungizide, Herbizide, 

Insektizide

• Laugen, Säuren
• Leuchtstoffröhren
• Lösungsmittel
• Medikamente
• Motoren-/Speiseöl
• Pinselreiniger
• Pflanzenschutzmittel
• Putzmittel, Entkalker
• Quecksilber
• Altöl

Elektrische und elektronische Geräte
Zurück an die Verkaufsgeschäfte oder zum Entsorgungshof

• Unterhaltungselektronik, TV, Radio  max. 5 Stück
• Büro-/Informatik-/Telekommunikationsgeräte max. 5 Stück
• Haushaltgeräte, elektr. Spielzeuge, Lampen max. 5 Stück
• Elektrische Sport- und Freizeitgeräte max. 5 Stück
• Heimwerk- und Gartengeräte max. 3 Stück
• Kühlgeräte max. 2 Stück
• Kochherde, Waschmaschinen, Tumbler  max. 2 Stück

Wertstoffe/Recyclingmaterial
Entsorgung im Handel, an Recyclingsammelstellen oder im 
Entsorgungshof 
Vermeiden Sie Wertstoffe im Kehricht und trennen Sie Ihre 
Abfälle.

• PET (nur Getränkeflaschen)
• Plastikflaschen
• Kaffee-Kapseln (nur Alu)
• Glas (nur Verpackungen)
• Blechbüchsen, Aludosen
• Metall

• Haushalt-Kunststoffe 
(im Sammelsack)

• Textilien
• Papier, Karton
• Korkzapfen (lose) 
• Styropor (nur weiss)

Bereitstellung 
Die Abfälle sind am Abfuhrtag auf 7.00 Uhr  
bereitzustellen. Beachten Sie, dass die Kehrichtabfuhr 
nicht immer zur gleichen Uhrzeit kommt. 

Christbaumabfuhr
Die Christbaumabfuhr findet am Montag, 
8. Januar 2024, statt und ist kostenlos.

wenden

Gemeinde Köniz
Werkhof, Muhlernstrasse 101, 3098 Köniz

Öffnungszeiten:
Der Entsorgungshof ist Montag–Freitag von 13.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet (Annahme von Elektrogeräten, Styropor, 
Sonderabfällen etc.).  
Die Sammelstelle im Aussenbereich ist Montag–Freitag von  
7.00 bis 17.00 Uhr frei zugänglich (Glas, Alu, Metall, Papier/
Karton, Bauschutt/Inertstoffe, Kaffeekapseln aus Alu).
Am Samstag bleibt das Areal geschlossen. Nutzen Sie dann 
die Berner Entsorgungshöfe.  
Bitte beachten Sie:
–  Für brennbare Abfälle/Kehricht wird am Entsorgungshof  

der doppelte Tarif erhoben. Es ist kostengünstiger, brenn-
baren Abfall mit Sperrgutmarken über die Kehrichtabfuhr  
zu entsorgen.

–  Für weitere Fraktionen können Gebühren verlangt werden.
–  Bitte nutzen Sie die monatliche Abfuhr zum Entsorgen von 

Papier/Karton. In dringenden Fällen kann der Container am 
Entsorgungshof genutzt werden.

–  Der Entsorgungshof ist nur für die Einwohner:innen und 
das Kleingewerbe der Gemeinde Köniz. Es werden generell 
nur Kleinmengen angenommen.

–  Es ist strengstens verboten, Abfälle ausserhalb der 
Behälter zu deponieren.

–  Viele Materialien können Sie beim Einkauf auch direkt 
in den Läden entsorgen (z. B. PET-Flaschen, Elektrogeräte, 
Plastikflaschen, Batterien, Sammelsäcke für Haushalt-
Kunststoffe).

–  Glas, Alu- und Konservendosen können an den Sammel-
stellen in der Nähe der Einkaufsläden entsorgt werden.

–  Motorrad- und Autopneus, Tierkadaver und Grüngut 
werden am Entsorgungshof nicht angenommen.

An diesen Feiertagen ist der Entsorgungshof geschlossen:
Neujahrstag, Mo. 1. Jan. Nationalfeiertag, Do. 1. Aug. 
Berchtoldstag, Di. 2. Jan Heiligabend, Di. 24. Dez. 
Karfreitag, Fr. 29. März Weihnachtstag, Mi. 25. Dez. 
Ostermontag, Mo. 1. April Stephanstag, Do. 26. Dez. 
Auffahrt, Do. 9. Mai Silvester, Di. 31. Dez. 
Pfingstmontag, Mo. 20. Mai

Verkauf und Gebühren
Gebührenpflichtige Kehrichtsäcke, Sperrgut-  
und Grüngutmarken sind in den meisten Verkaufs-
geschäften in der Gemeinde Köniz erhältlich.
Die Jahresgrundgebühren werden allen Haushaltungen 
direkt verrechnet (Nebenkosten).

Jahresgrundgebühren Preise exkl. MwSt.
Haushalt CHF 87.00
Gewerbe (pro Container) CHF 222.00

Kehricht Preise inkl. MwSt.
17 l-Sack Rolle à 10 Stk. CHF 9.00 
35 l-Sack Rolle à 10 Stk. CHF 18.50
60 l-Sack Rolle à 5 Stk. CHF 16.00

 110 l-Sack Rolle à 5 Stk. CHF 29.00
Betriebsabfallmarke 770/800 l (orange) * CHF 31.30

Sperrgut Preise inkl. MwSt.
Sperrgutmarke klein (rot) max. 60 l/15 kg CHF 3.20
Sperrgutmarke gross (gelb) max. 110 l/30 kg CHF 5.80

Grüngut Preise inkl. MwSt.
Astbündel  1 Grüngutmarke CHF 2.70
(max. 30 kg/1.70 m)
Rollcontainer 140 l 1 Grüngutmarke CHF 2.70
Rollcontainer 240 l 2 Grüngutmarken CHF 5.40
Containermarke 770/800 l (grün) * CHF 17.25

*Diese Artikel können nur bei der Gemeinde bezogen 
werden (Landorfstrasse 1 oder Muhlernstrasse 101). 
Bestellung telefonisch oder per E-Mail möglich.

Schredderaktionen für Gartenabfälle
 
Der Schredderdienst kann über die Webseite
www.koeniz.ch/schreddern oder direkt via Köniz App 
bestellt werden. Alternativ ist die Anmeldung auch
telefonisch möglich. 

Abfall vermeiden – so einfach geht’s
Die besten Abfälle sind diejenigen, die gar nie entstehen!
Indem Gegenstände repariert werden, anstatt sie wegzu-
werfen, können wertvolle Ressourcen geschont werden. 
Auf die Reparierbarkeit eines Produkts kann bereits bei 
dessen Kauf geachtet werden.
Auch Teilen, Ausleihen und Weitergeben von 
Gegen-ständen hilft, Ressourcen zu schonen 
und Abfall zu vermeiden.

Gemeinde Köniz
Dienstzweig Abfallbewirt schaftung 
und Deponie
Muhlernstrasse 101
3098 Köniz
Telefon 031 970 93 73
abfall@koeniz.ch
www.koeniz.ch/abfall

wenden

Stadt Bern
Fellerstrasse, Fellerstrasse 13a, 3027 Bern
Schermen, Wölflistrasse 17, 3006 Bern

Zur Mitbenützung für die Einwohner:innen der Gemeinde Köniz

Öffnungszeiten:
siehe www.entsorgungshoefe-bern.ch
Telefon 031 321 79 79

Recyclingsammelstellen
Auf www.recycling-map.ch sind alle öffentlichen und privaten Recycling-
stellen (Verkaufsgeschäfte) erfasst. Nutzungszeiten: Für die Sammelstellen 
der Gemeinde gilt: Mo–Sa 7.00–20.00 Uhr

Papier-/Kartonsammlung (Mittwoch, Montag)

31. Jan. 31. Jan. 24. Jan. 24. Jan. 10. Jan. 17. Jan. 17. Jan. 17. Jan. 10. Jan. 10. Jan. 17. Jan.

26. Feb. 26. Feb. 21. Feb. 21. Feb. 7. Feb. 14. Feb. 14. Feb. 14. Feb. 7. Feb. 7. Feb. 14. Feb.

20. März 20. März 13. März 13. März 28. Feb. 6. März 6. März 6. März 28. Feb. 28. Feb. 6. März

24. April 24. April 17. April 17. April 3. April 10. April 10. April 10. April 3. April 3. April 10. April

29. Mai 29. Mai 22. Mai 22. Mai 1. Mai 15. Mai 15. Mai 15. Mai 1. Mai 1. Mai 15. Mai

26. Juni 26. Juni 19. Juni 19. Juni 5. Juni 12. Juni 12. Juni 12. Juni 5. Juni 5. Juni 12. Juni

24. Juli 24. Juli 17. Juli 17. Juli 3. Juli 10. Juli 10. Juli 10. Juli 3. Juli 3. Juli 10. Juli

28. Aug. 28. Aug. 21. Aug. 21. Aug. 7. Aug. 14. Aug. 14. Aug. 14. Aug. 7. Aug. 7. Aug. 14. Aug.

25. Sept. 25. Sept. 18. Sept. 18. Sept. 4. Sept. 11. Sept. 11. Sept. 11. Sept. 4. Sept. 4. Sept. 11. Sept.

30. Okt. 30. Okt. 23. Okt. 23. Okt. 2. Okt. 9. Okt. 9. Okt. 9. Okt. 2. Okt. 2. Okt. 9. Okt.

27. Nov. 27. Nov. 20. Nov. 20. Nov. 6. Nov. 13. Nov. 13. Nov. 13. Nov. 6. Nov. 6. Nov. 13. Nov.

18. Dez. 18. Dez. 16. Dez. 16. Dez. 4. Dez. 11. Dez. 11. Dez. 11. Dez. 4. Dez. 4. Dez. 11. Dez.

Metallsammlung (Mittwoch, Montag)
10. April 6. März 12. Juni 10. Juli 14. Aug. 10. Juli 15. Mai 15. Mai 11. Sept. 11. Sept. 11. Sept.

2. Dez. 2. Dez. 2. Dez. 11. Dez. 9. Dez. 11. Dez. 9. Dez. 9. Dez. 9. Dez. 9. Dez. 9. Dez.

Schredderaktionen Grüngut
1. Aktion

22.–23. Jan. 24.–25. Jan. 29.–30. Jan. 26. Jan. 31. Jan.–1. Feb. 2. Feb. 2. Feb. 2. Feb. 5. Feb. 5. Feb. 5. Feb.

2. Aktion

26.–27. Feb. 28.–29. Feb. 4.–5. März 1. März 6.–7. März 8. März 8. März 8. März 11. März 11. März 11. März

3. Aktion

22.–23. April 24.–25. April 29.–30. April 26. April 1.–2. Mai 3. Mai 3. Mai 3. Mai 6. Mai 6. Mai 6. Mai

4. Aktion

3.–4. Juni 5.–6. Juni 10.–11. Juni 7. Juni 12.–13. Juni 14. Juni 14. Juni 14. Juni 17. Juni 17. Juni 17. Juni

5. Aktion

7.–8. Okt. 9.–10. Okt. 14.–15. Okt. 11. Okt. 16.–17. Okt. 18. Okt. 18. Okt. 18. Okt. 21. Okt. 21. Okt. 21. Okt.

6. Aktion

11.–12. Nov. 13.–14. Nov. 18.–19. Nov. 15. Nov. 20.–21. Nov. 22. Nov. 22. Nov. 22. Nov. 25. Nov. 25. Nov. 25. Nov.

Grünabfuhr März bis November alle 14 Tage (Montag)

Die Grünabfuhr ist gebührenpflichtig und nur für Gartenabfälle (keine Küchenabfälle). Es werden nur Rollcontainer und Astbündel mit Grüngutmarken daran akzeptiert. 
Von Dezember bis Februar gibt es keine Grünabfuhr. In dieser Zeit wird das Grüngut bei Bedarf zusammen mit dem Kehricht abgeführt (mit Grüngutmarken versehen). 

4. März 4. März 11. März 11. März 11. März 11. März 11. März 4. März 4. März 4. März 4. März

18. März 18. März 25. März 25. März 25. März 25. März 25. März 18. März 18. März 18. März 18. März

! ! 8. April 8. April 8. April 8. April 8. April ! ! ! !

15. April 15. April 22. April 22. April 22. April 22. April 22. April 15. April 15. April 15. April 15. April

29. April 29. April 6. Mai 6. Mai 6. Mai 6. Mai 6. Mai 29. April 29. April 29. April 29. April

13. Mai 13. Mai ! ! ! ! ! 13. Mai 13. Mai 13. Mai 13. Mai

27. Mai 27. Mai 3. Juni 3. Juni 3. Juni 3. Juni 3. Juni 27. Mai 27. Mai 27. Mai 27. Mai

10. Juni 10. Juni 17. Juni 17. Juni 17. Juni 17. Juni 17. Juni 10. Juni 10. Juni 10. Juni 10. Juni

24. Juni 24. Juni 1. Juli 1. Juli 1. Juli 1. Juli 1. Juli 24. Juni 24. Juni 24. Juni 24. Juni

8. Juli 8. Juli 15. Juli 15. Juli 15. Juli 15. Juli 15. Juli 8. Juli 8. Juli 8. Juli 8. Juli

22. Juli 22. Juli 29. Juli 29. Juli 29. Juli 29. Juli 29. Juli 22. Juli 22. Juli 22. Juli 22. Juli

5. Aug. 5. Aug. 12. Aug. 12. Aug. 12. Aug. 12. Aug. 12. Aug. 5. Aug. 5. Aug. 5. Aug. 5. Aug.

19. Aug. 19. Aug. 26. Aug. 26. Aug. 26. Aug. 26. Aug. 26. Aug. 19. Aug. 19. Aug. 19. Aug. 19. Aug.

2. Sept. 2. Sept. 9. Sept. 9. Sept. 9. Sept. 9. Sept. 9. Sept. 2. Sept. 2. Sept. 2. Sept. 2. Sept.

16. Sept. 16. Sept. 23. Sept. 23. Sept. 23. Sept. 23. Sept. 23. Sept. 16. Sept. 16. Sept. 16. Sept. 16. Sept.

30. Sept. 30. Sept. 7. Okt. 7. Okt. 7. Okt. 7. Okt. 7. Okt. 30. Sept. 30. Sept. 30. Sept. 30. Sept.

14. Okt. 14. Okt. 21. Okt. 21. Okt. 21. Okt. 21. Okt. 21. Okt. 14. Okt. 14. Okt. 14. Okt. 14. Okt.

28. Okt. 28. Okt. 4. Nov. 4. Nov. 4. Nov. 4. Nov. 4. Nov. 28. Okt. 28. Okt. 28. Okt. 28. Okt.

11. Nov. 11. Nov. 18. Nov. 18. Nov. 18. Nov. 18. Nov. 18. Nov. 11. Nov. 11. Nov. 11. Nov. 11. Nov.

25. Nov. 25. Nov. 25. Nov. 25. Nov. 25. Nov. 25. Nov.

Abfallmerkblatt 2024
Weitere Informationen siehe Rückseite

Glas
Blech-

büchsen/
Alu

Textilien

Gasel Alte Käserei ♦  ♦ ♦
Köniz Stapfenstrasse ♦  ♦ ♦ 
 Landi ♦  ♦ ♦
 Bläuacker/Sonnenweg ♦  ♦
Liebefeld Neuhausplatz ♦  ♦ ♦ 
 Zentrum Steinhölzli ♦  ♦ ♦

Mittelhäusern Viehschauplatz ♦  ♦ ♦

Niederscherli Bahnhof/Landi ♦  ♦ ♦

Niederwangen Coop Niederwangen ♦  ♦ ♦

Oberscherli Jäger Lebensmittel ♦  ♦
Oberwangen Bei der Autobahnunterführung ♦  ♦ ♦

Schliern Zentrum ♦  ♦ ♦

Spiegel VOI ♦  ♦ ♦

Thörishaus Parkplatz altes Schulhaus ♦  ♦ ♦
Wabern Bondelistrasse ♦  ♦  
 Coop Wabern ♦  ♦ ♦ 
 Migros Kleinwabern ♦  ♦ ♦
     

 
Kehricht- und Sperrgutabfuhr

 Freitag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag

 
In dringenden Fällen kann Grüngut für die Kehrichtabfuhr bereitgestellt werden. Achtung: Dafür braucht es Sperrgutmarken. 
Rollcontainer 140 l ➜ 1× Sperrgutmarke gross (gelb) 
Rollcontainer 240 l ➜ 2× Sperrgutmarken gross (gelb) 
Container 800 l ➜ 1× Betriebsabfallmarke 800 l  (orange)

An diesen Tagen entfällt die Grünabfuhr. Das Grüngut kann in diesen Wochen 
der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden (mit Grüngutmarken versehen).

Ostermontag, 1. April 2024  
Pfingstmontag, 20. Mai 2024

Keine Abfuhr an diesen Tagen: Verschiebedaten der Kehricht- und Sperrgutabfuhr an Feiertagen: 
Berchtoldstag, Dienstag, 2. Januar 2024 ➞ Die Abfuhr wird am Mittwoch, 3. Januar, nachgeholt. 
Karfreitag, Freitag, 29. März 2024 ➞ Die Abfuhr wird am Mittwoch, 27. März, vorgeholt. 
Auffahrt, Donnerstag, 9. Mai 2024 ➞ Die Abfuhr wird am Mittwoch, 8. Mai, vorgeholt. 
Nationalfeiertag, Donnerstag, 1. Aug. 2024  ➞ Die Abfuhr wird am Mittwoch, 31. Juli, vorgeholt. 
Stephanstag, Donnerstag, 26. Dez. 2024  ➞ Die Abfuhr wird am Montag, 23. Dezember, vorgeholt. 
Berchtoldstag, Donnerstag, 2. Januar 2025  ➞ Die Abfuhr wird am Montag, 30. Dezember, vorgeholt.

Abfuhrdaten in Ihrem 
Kalender speichern!



Aluminium – Getränkedosen 
– Alu-Folien und Alu-Schalen
– Alu-Tuben
– Leere Spraydosen

Alu wird an den Recyclingsammelstellen zusammen mit Weissblech (Büchsen) gesammelt. 
Für Pfannen und grössere Teile siehe ➞ Metall
Alu ist nach dem Biegen formbeständig, Verbundverpackungen nicht (Butterpapier, Suppenbeutel, 
Tablettenverpackungen ➞ Kehricht)

1. Recyclingsammelstellen (siehe Vorderseite)
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Autobatterien – Autobatterien
– Motorradbatterien

Die Entsorgung von Autobatterien ist kostenlos. Achtung bei Transport: Batteriesäure! 1. Verkaufsstellen / Garagen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Batterien – Knopfbatterien
– Trockenbatterien/-akkus 
– Lithiumbatterien 
– Aufladbare Batterien

Vorsicht bei der gemischten Lagerung von Batterien und Akkus (Brandgefahr). 1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Bauschutt/ 
Inertstoffe

– Backsteine, Zement, Ziegelsteine
– Blumenkistli und - töpfe aus Ton, Blähtonkugeln
– Trinkgläser, Fensterglas, Glasbruch, Spiegel
– Sand, Kies, (Blumen-) Erde
– Steine, Keramik, Lavabos
– Übergrosse Flaschen, Geschirr
– Glaswolle

Am Entsorgungshof Köniz werden pro Lieferung maximal 100 l Bauschutt angenommen. Dies entspricht 
ca. dem Volumen von zwei grossen Kesseln. Grössere Mengen müssen bei der Resag in Riedbach
entsorgt werden.

Glasschüsseln, Trinkgläser und Vasen gehören nicht in die Glassammlung. ➞ Bauschutt/Inertstoffe

1. Entsorgungshof Köniz (bis max 100 l)
2.  Entsorgungshöfe Stadt Bern (bis 5 kg) oder 

Resag Recycling, Riedbachstrasse 230, 3020 Bern

Bauteile –  Intakte Lavabos, Toiletten, Türfallen, Türen, 
Badewannen, Geländer, Küchen, Heizungen, 
Haushaltgeräte etc.

Bauteilbörsen bieten sowohl die Demontage als auch den Verkauf von intakten Bauteilen und Geräten an und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung und Abfallvermeidung. 
➞ www.syphon.ch / www.useagain.ch

Intakte Bauteile können über Bauteilbörsen weitergegeben 
anstatt entsorgt werden.

Blechbüchsen/ 
Weissblech

– Leere Blechbüchsen
– Leere Spraydosen

Blechbüchsen nicht über die Metallsammlung entsorgen. ➞ Recyclingsammelstellen benutzen
Etiketten entfernen, Blechbüchsen zusammendrücken

1. Recyclingsammelstellen (siehe Vorderseite)
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern
➞ Nicht mit der Metallsammlung entsorgen 

Elektrische und
 elektronische Geräte
+ Zubehör

– Büro- und Unterhaltungselektronik
– Handys, Telefone, Kabel
–  Computer, Drucker, Toner, Druckerpatronen
–  CDs, DVDs
–  Haushaltgeräte, Fotoapparate
– Heimwerk -, Hobby - + Gartengeräte
– Elektrogrill

Berücksichtigen Sie, dass alle Verkaufsgeschäfte Elektronikgeräte kostenlos annehmen.
Im Entsorgungshof Köniz werden Elektronikgeräte nur während der bedienten Öffnungszeiten angenommen. 
Das Deponieren von Elektronikschrott ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten ist verboten und wird mit 
Busse bestraft.

Alle Geräte mit einem Kabel, Akku oder einer Batterie gehören in die Elektrosammlung.

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern
➞ Nicht als Sperrgut bereitstellen

Energiesparlampen/  
Speziallampen/LED 

– LED - Lampen
– Kompaktleuchtstofflampen
– Halogenmetalldampflampen

Glühbirnen und Halogen-Glühlampen können nicht rezykliert werden. ➞ mit dem Kehricht entsorgen 1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Farben/  
Lösungsmittel

–  Alle Farbtypen
–  Brennsprit, Petrol,
–  Nitroverdünner, Pinselreiniger
–  Spraydosen mit Inhalt

Flüssigkeiten nicht zusammenschütten. Abgabe in verschlossenen, angeschriebenen Originalgebinden.
Für Gewerbebetriebe ist die Voranmeldung zwingend (Tel. 031 970 94 44).

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern
➞ Nicht in den Abfluss leeren

Feuerlöscher Feuerlöscher können am Entsorgungshof Köniz kostenpflichtig entsorgt werden (klein: 10.–, gross: 20.–). Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Gasflaschen –  Gaskartuschen, Campinggas
–  Helium-Gaskartuschen (für Ballone)
–  Sodastreamzylinder
–  Rahmbläserkapseln

Grosse Gasflaschen (Gas-Grill) und Gaskartuschen mit Depot werden am Entsorgungshof nicht angenommen.
Am Entsorgungshof wird kein Depot ausbezahlt.
Leere Gaskartuschen (Campinggas) können im Altmetall ➞ Metall entsorgt werden.
Rahmbläserkapseln zurück an die Verkaufsstelle oder im Altmetall ➞ Metall entsorgen.

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Geschirr/Keramik – Teller, Schalen, Schüsseln, Vasen
– Blumentöpfe

Keramikteile in der Glassammlung sind Störstoffe, welche das Recycling beeinträchtigen. 
Bitte unbedingt separat entsorgen. ➞ Bauschutt/Inertstoffe

Entsorgungshöfe Köniz und Bern 
➞ Bauschutt / Inertstoffe

Gift/Dünger/Spritzmittel –  Chemikalien, Laugen, Säuren, Frostschutz
– Fungizide, Herbizide, Insektizide

Abgabe in verschlossenen Originalgebinden. Flüssigkeiten nicht zusammenschütten.
Für Gewerbebetriebe ist die Voranmeldung zwingend (Tel. 031 970 94 44).

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Glasflaschen/  
Altglas

– Glasflaschen
– Lebensmittelgläser
– Einmach-, Gurken-, Konfigläser 

Glas immer nach Farben getrennt einwerfen. Blaues Glas ins Grünglas. 
Trinkgläser, Glasschüsseln und Vasen haben eine andere chemische Zusammensetzung und gehören nicht
in die Glassammlung. Einzelteile/Scherben können mit dem Kehricht entsorgt werden. 
Keramik/Geschirr darf nicht in die Glassammlung! ➞ Bauschutt/Inertstoffe

1. Recyclingsammelstellen (siehe Vorderseite)
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Glasscheiben/ 
Spiegel

– Fensterglas
– Bruchglas
– Tischplatten

Glasscheiben gehören nicht in die Glassammlung. ➞ Bauschutt/Inertstoffe
Plexiglas / Kunststoffscheiben ➞ Sperrgut/Kehricht

Entsorgungshöfe Köniz und Bern 
➞ Bauschutt/Inertstoffe

Grüngut/ 
Gartenabfälle 

– Laub, Rasen
– Strauchschnitt, Baumschnitt, Gartenabraum
– Astbündel (max. 30 kg/1.70 m)

Das gesammelte Grüngut wird durch Könizer Landwirt:innen kompostiert. Lebensmittel und Fremdstoffe 
beeinträchtigen die Verwertung, deshalb sind nur Gartenabfälle für die Grünabfuhr zugelassen. 
Es werden nur Abfälle in Normcontainern von 140 l, 240 l und 770 l/800 l abgeführt.
Keine Annahme von Grüngut im Entsorgungshof Köniz. 
Die Gemeinde bietet zudem 6 Schredderaktionen pro Jahr an (siehe Vorderseite).
Das Deponieren von Grünabfall im Wald ist verboten.

Bereitstellung im Rollcontainer oder als Astbündel mit
Gebührenmarke (siehe Vorderseite).
Brennbare Stücke wie Wurzelstöcke können als Sperrgut mit 
der Kehricht abfuhr entsorgt werden.  
Für grosse Mengen ➞ Bega Grünabfallverwertungs AG:
031 961 42 30, 079 651 77 00 

Hauskehricht –  Sämtliche brennbaren Abfälle: siehe auch ➞ Sperrgut
–   Für Wertstoffe gibt es die separaten  

Sammlungen (Glas, Alu, Metall, Papier/ 
Karton, PET und PE)

Es dürfen nur graue Gebührensäcke verwendet werden (Kehricht).
Ausnahmsweise können andere Kehrichtsäcke mit Sperrgutmarken versehen werden. 
Die Bereitstellung von Säcken ohne Gebühr wird gebüsst. 
Überfüllte Säcke, die verklebt statt verschnürt sind, werden nicht abgeführt. 

Bereitstellung in grauen Gebührensäcken der Gemeinde Köniz 
(im Handel erhältlich)

Haushaltgeräte –  Elektrische und elektronische Geräte (Mixer, Toaster, 
Bügeleisen, Föhn etc.)

– Backöfen, Waschmaschinen, Kühlschränke etc.

Berücksichtigen Sie, dass alle Verkaufsgeschäfte Elektronikgeräte kostenlos annehmen.
Dies gilt für Privatpersonen und Gewerbe. Im Entsorgungshof Köniz wird Elektronik nur während der
bedienten Öffnungszeiten angenommen.
Industriekochherde und Kühlvitrinen aus Gewerbebetrieben müssen direkt bei der Firma Thommen AG, 
Freiburgstrasse 906, 3174 Thörishaus, entsorgt werden.

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Kaffee-Kapseln – Nur Alu - Kapseln Nutzen Sie das Entsorgungsangebot von Nespresso (Recyclingbeutel für Briefkasten) oder  
entsorgen Sie Kaffeekapseln im Handel.

1. Verkaufsstellen
2. «recycling at home»
3. Entsorgungshof Köniz

Kleider/Textilien/ 
Schuhe

– Feder - + Daunenduvets, Kissen
– Gürtel + Taschen
– Saubere, noch tragbare Kleider
– Saubere Unterwäsche + Socken
– Tisch -, Bett- und Haushaltwäsche
– Tragbare Schuhe (zusammengebunden)

Bei der Kleidersammlung werden nur tragbare, saubere und intakte Kleider und Schuhe angenommen. 

Zur Herstellung von neuen Kleidern wird viel Chemie, Wasser und Energie benötigt.  
Nachhaltige Produkte und langes Tragen von Kleidungsstücken sparen Rohstoffe und schonen die Umwelt. 

1. Sammelcontainer 
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Korkzapfen – Korkzapfen
– Korkstücke

Wie unterscheidet sich ein Korkzapfen von einem Kunststoffzapfen? 
Er fühlt sich in der Hand warm an, während der Kunststoffzapfen kalt bleibt.

Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Kunststoffe gemischt 
«bring plastic back»

– Folien (Frischhalte-, Zeitschriftenfolie, Tragetaschen)
– Tiefziehschalen (Gemüse, Obst, Guetzli)
– Joghurtbecher, Blumentöpfe, Frischhalteboxen
– Tetrapack/Getränkekartons
– Kosmetikverpackung (Dosen, Tuben, Nachfüllbeutel)
–  Verpackungen aus Verbundstoffen (Chips, Erdnüsse, 

Kaffeebohnen)

Für die Separatsammlung von Haushalt-Kunststoffen müssen offizielle Sammelsäcke verwendet werden.
Diese können im Detailhandel gekauft werden (17, 35, 60, 110 l).

Sammelstellen für Haushalt-Kunststoffe
Entsorgungshof

Lampen –  Sämtliche Lampen 
inkl. Leuchtstoffröhrenhalterungen

Berücksichtigen Sie, dass alle Verkaufsgeschäfte Leuchtröhren und Energiesparlampen/Speziallampen/LED 
kostenlos entsorgen. Herkömmliche Glühbirnen und Halogen-Glühlampen ➞ Hauskehricht 

➞ Elektronik 
➞ Nicht als Sperrgut bereitstellen

Leuchtstoffröhren –  Fluoreszenzröhren (Neonröhren)
–  Solarienröhren

Berücksichtigen Sie, dass alle Verkaufsgeschäfte Leuchtröhren und Energiesparlampen/Speziallampen/LED 
kostenlos entgegennehmen.

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Lösungsmittel – Brennsprit, Petrol, Putzmittel
– Nitroverdünner, Pinselreiniger

Abgabe wenn möglich in angeschriebenen Originalgebinden. 1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern
➞ Nicht in den Abfluss leeren

Medikamente – Abgelaufene Medikamente 
– Salben

Abgabe wenn möglich in Originalverpackung. 
Leere Tablettenverpackungen (Blister) werden nicht rezykliert.➞ Kehricht

1. Apotheken und Drogerien
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Metall
(= mind. 50% Metallanteil) 

– Metallteile und Stangen
– Pfannen
– Grill
– Liegestühle
– Wäscheständer, Windelständer
– Rasenmäher
– Sonnenschirme
– Bügelbrett

Entfernen Sie Teile, welche nicht aus Metall sind.
Für grosse Teile (>1,80 m, mehr als 25 kg) Abgabe bei der Firma Thommen AG, Freiburgstrasse 906,
3174 Thörishaus 
 Mofas und Rasenmäher: Öl und Benzin ablassen
Skis und Snowboards können als ➞ Sperrgut entsorgt werden.

Alle Geräte mit einem Kabel, Akku oder einer Batterie ➞ elektrische und elektronische Geräte

1. Metallsammlung (Termin siehe Vorderseite).
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Motorenöl – Getriebeöl
– Hydrauliköl
– Motorenöl
– Schneide -/Bohröl

Öl darf nicht in den Boden und ins Abwasser gelangen. Bei Ölunfällen ist die Feuerwehr zu verständigen (118). 
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe müssen die Entsorgung von Motorenöl zwingend bei der Gemeinde 
anmelden (031 970 94 44).

Entsorgungshöfe Köniz und Bern
➞ Nicht mit Speiseöl mischen
➞ Nicht in den Abfluss leeren

Möbel –  Brennbare Möbelstücke mit weniger 
als 50 % Metall

Für brennbare Materialien benutzen Sie die Kehrichtabfuhr. ➞ Sperrgut
Berechnungsbeispiel für Sperrgut siehe www.abfall.koeniz.ch
Metallmöbel können kostenlos im Entsorgungshof Köniz entsorgt werden. 

1. Bereitstellung als Sperrgut
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern
3. Brockenstuben

Neophyten – Kirschlorbeer
– Einjähriges Berufkraut
– Nordamerikanische Goldrute
– Sommerflieder
– weitere invasive Neophyten

Invasive Neophyten dürfen nicht mit der Grüngutsammlung entsorgt werden. Sie werden über die Kehricht-
abfuhr entsorgt. Dieses Entsorgungsangebot ist kostenlos. Die angeschriebenen Säcke (keine Gebührensäcke) 
müssen am Bereitstellungsort für Kehricht am Tag der wöchentlichen Abfuhr auf 7.00 Uhr bereitgestellt 
werden. Die Anmeldung mittels Online-Formular ist zwingend (alle Informationen unter www.koeniz.ch/abfall).

Kehrichtabfuhr

Papier/Karton – Bücher
– Kartonschachteln
– Telefonbücher
– Zeitschriften
– Zeitungen 
– Papiertragetaschen gefaltet (leer)

Für sauberes Papierrecycling: Keine Plastikfolien, kein Styropor und keine Abfälle/Essensreste
in die Papiersammlung! Pizzaschachteln und Ordner gehören in den ➞ Kehricht.
Für Papiercontainer: Kartonschachteln unbedingt zerkleinern, falten oder zerreissen.
Übergrosse Kartons mit Schnur bündeln und neben dem Container bereitstellen.
Achtung: Der Zugang zu den Kehrichtcontainern darf nicht mit Karton und Papier versperrt werden!
Die Papier-/Kartonsammlung am Entsorgungshof Köniz ist für die Privathaushalte und nicht für das
Gewerbe dimensioniert. Für Gewerbebetriebe stehen die regelmässige Abfuhr der Gemeinde oder
die Entsorgungshöfe der Stadt Bern zur Verfügung.

1. Papiersammlung (Daten siehe Vorderseite)
2. Entsorgungshof Köniz 
3. Entsorgungshöfe Bern

PET-Flaschen – nur Getränkeflaschen aus PET In die PET-Sammlung gehören nur Getränkeflaschen aus PET (aus Flaschen werden wieder Flaschen). 
Schalen und sonstige Verpackungen aus PET gehören nicht ins PET-Recycling.  
Dies gilt auch für PET-Flaschen, welche mit anderen Inhalten als Getränken gefüllt sind (Hygiene).

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Plastikflaschen – Leere Milchflaschen
– Leere Wasch- und Reinigungsmittelflaschen
– Leere Kosmetikflaschen
– Leere Essig-, Öl- und Saucenflaschen

Achtung: In die Kunststoff-Sammlung gehören nur Flaschen.
Andere Hohlkörper wie Kanister, Becher und Kübel ➞ Kehricht

1. Verkaufsstellen
2. Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Pneus – Velopneus
– Mofapneus (Töffli)

Auto-, Lastwagen-, Motorradpneus und Traktorenpneus werden am Entsorgungshof Köniz nicht angenommen.
➞ Entsorgung in den Entsorgungshöfen der Stadt Bern oder im Handel

Mofa- und Velopneus gehören in die Kehrichtabfuhr. Auto- und 
Motorradpneus bei den Verkaufsstellen / Garagen entsorgen.

Röntgenbilder – Röntgenbilder
– Dia-Bilder
– Fotonegative

Röntgenbilder, Dia-Bilder oder Fotonegative sind kein Problem für die heutige Kehrichtver brennung. ➞ Entsorgung im Kehricht

Rüstabfälle Für die Kompostierung von Rüstabfällen betreibt die IG Kompost verschiedene Kompostplätze. 
Sie unterstützt und berät Private bei der Einrichtung eines eigenen Kompostplatzes. 
Weitere Informationen: Präsident IG Kompost (079 690 88 07) oder www.kompo-k.weebly.com

Es gibt keine separate Abfuhr für 
Küchenabfälle in der Gemeinde Köniz.  
➞ Entsorgung mit Kehricht

Speiseöl – Frittieröl
– Speiseöl/- fett 

Kleine Mengen Öl können problemlos im Kehricht entsorgt werden. Für grössere Mengen:  
Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Sperrgut   Brennbare Abfälle oder Möbelstücke: 
Stühle, Tische, Schränke, Betten, Ski, Snowboard, Spiel-
zeuge, Teppiche (gerollt), Holzresten, Schachteln, Boxen, 
Verpackungen etc.

Sperrgut ohne Gebührenmarke im öffentlichen Raum zu deponieren ist illegal. Für den richtigen Umgang mit 
Sperrgut und Sperrgutmarken gibt es ein separates Merkblatt (gedruckt am Schalter oder digital via QR-Code 
oder www.abfall.koeniz.ch). Die Anzahl Gebührenmarken richtet sich nach der Grösse des Sperrguts.
Die Gebührenmarken sind im Handel erhältlich.

Für grössere Mengen kann eine Abholung auf Rechnung bestellt werden: 031 970 93 73  

Brennbares Sperrgut (max. 50% Metallanteil)
wird von der Kehrichtabfuhr entsorgt.
Möbelstücke müssen nicht demontiert werden.

Achtung: Am Entsorgungshof kostet die Entsorgung von
Sperrgut doppelt so viel wie bei der Bereitstellung zuhause. 

Spraydosen Spraydosen müssen im Entsorgungshof entsorgt werden, wenn es sich um giftige oder wassergefährdende 
Inhalte handelt. Diese sind entsprechend gekennzeichnet.

Leere Spraydosen als ➞ Alu/Weissblech an der Recycling-
Sammelstelle entsorgen.
Giftige / wassergefährdende Inhalte:  
➞ Entsorgungshöfe Köniz und Bern

Styropor –  Sauberes, weisses Styropor Farbiges und verschmutztes Styropor, Verpackungsmaterial (Verpackungschips), Früchte- und Fleischschalen 
gehören in den ➞ Kehricht.
Styropor ist daran zu erkennen, dass es bröckelt.

➞ Entsorgung im Kehricht / als Sperrgut bereitstellen
➞ Entsorgung am Entsorgungshof nur nachmittags

Tierkörper –  Tote Tiere bis 200 kg
– Abfälle aus Schlachtungen bis 200 kg

Die Sammelstelle ist nur während der betreuten Öffnungszeiten zugänglich. 
Bei der Benutzung ist ein Eintrag ins Journal vor Ort obligatorisch. Chiplesegerät ist vorhanden.
Öffnungszeiten:
Mo–Fr 7.30–8.30 Uhr
Sa und allg. Feiertage 8.00–17.00 Uhr ➞ Zugang via Pikett-Telefon: 079 782 24 63
So geschlossen (auch wenn Feiertag)

Tiere bis 200 kg ➞ Tierkörpersammelstelle, 
Sensemattstrasse 345a, 3145 Mittelhäusern
Grosstiere ➞ > 200 kg: Werden auf Anmeldung direkt am Hof 
abgeholt. GZM Extraktionswerk AG, 3250 Lyss (032 387 47 87)
Wildtiere ➞ Wildhüter (0800 940 100)

Velos/Fahrräder Alle Velos inkl. brauchbare Teile Gestohlene oder verlassene Velos werden nicht von der Abfallentsorgung eingesammelt und entsorgt. 
Die Zuständigkeit liegt bei der Polizei.

  Velorecycling Velafrica, 
Waldeggstr. 27, 3097 Liebefeld
Entsorgungshof Köniz

Videokassetten/ 
Tonträger 

– VHS-Videokassetten
– Filmrollen, Dia-Bilder
– Musikkassetten
– Disketten
– Schallplatten

Die Materialien sind nicht rezyklierbar und können problemlos im Kehricht entsorgt werden.
Sie sind ungiftig und stellen kein Problem für die Verbrennung dar.

➞ Entsorgung im Kehricht

Abfallart Was gehört dazu? EntsorgungsortBemerkungen

Berechnungshilfe
Sperrgutmarken

alle Verkaufs- und 
Sammelstellen


